
RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN 
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT 

WURDEN 

BESCHLUSS Nr. 1/2010 DES AKP-EU-MINISTERRATES 

vom 21. Juni 2010 

über den Beitritt der Republik Südafrika zum geänderten AKP-EU-Partnerschaftsabkommen 

(2010/595/EU) 

DER AKP-EU-MINISTERRAT — 

gestützt auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete ( 1 ) 
und am 25. Juni 2005 in Luxemburg geänderte Partnerschafts
abkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in 
Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (nach
stehend „AKP“ genannt) einerseits und der Europäischen Ge
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (nachstehend 
„AKP-EU-Partnerschaftsabkommen“ genannt) ( 2 ), insbesondere 
auf Artikel 94 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das geänderte AKP-EU-Partnerschaftsabkommen ist ge
mäß seinem Artikel 93 Absatz 3 am 1. Juli 2008 in 
Kraft getreten. 

(2) Südafrika hat das geänderte AKP-EU-Partnerschafts
abkommen am 25. Juni 2005 unterzeichnet, aber seine 
Ratifikationsurkunde nicht nach Artikel 93 Absatz 4 bis 
zum Ablauf der Frist am 30. Juni 2009 hinterlegt. 

(3) Nach Artikel 94 des geänderten AKP-EU-Partnerschafts
abkommens ist der Beitrittsantrag eines Staates dem AKP- 
EU-Ministerrat vorzulegen, der dem Antrag stattgeben 
muss. 

(4) Südafrika hat am 23. November 2009 einen Antrag auf 
Beitritt zum geänderten AKP-EU-Partnerschaftsabkom
men gestellt. 

(5) Der mit dem AKP-EU-Partnerschaftsabkommen einge
setzte AKP-EU-Ministerrat kann nach seiner Geschäfts
ordnung ( 3 ) einem Beitrittsantrag im schriftlichen Verfah
ren stattgeben — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung des Beitrittsantrags 

Dem Antrag der Republik Südafrika auf Beitritt zu dem am 
23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichneten und am 25. Juni 
2005 in Luxemburg geänderten Partnerschaftsabkommen zwi
schen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im 
Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten ande
rerseits wird stattgegeben. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach dem Tag seiner Annahme in 
Kraft. 

Geschehen zu Ouagadougou am 21. Juni 2010. 

Im Namen des AKP-EU-Ministerrates 
Der Präsident 

P. BUNDUKU-LATHA
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